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Grünabfuhr ab 1.1.2025 

Werte Einwohnende von Recherswil 

 

Auf Grund der Kündigung des bisherigen Unternehmers wird die Grünabfuhr ab Januar 2025  

neu durch die Firma Schneider Transporte Langendorf durchgeführt. Daraus ergeben sich folgende 

Anpassungen:  

 

Bereitstellung  

Ersichtlich am Strassenrand in handelsüblichen Containern (140L / 240L / 770L) 

Bitte beachten Sie die Spezialaktion für Kunststoffcontainer auf der Rückseite dieses Schreibens.  

Grünmaterial in Säcken, Harassen und Schachteln wird nicht mitgenommen! 

Äste geordnet und gebündelt (mit Hanfschnur) von ca. 1.50m und einem Gewicht von max. 20kg.  

Gesamtmenge pro Liegenschaft bis ca. 2m3. 

 

Häckseldienst  

Der Häckseldienst findet 4 x pro Jahr statt.  Astdurchmesser 1cm bis max. 10cm auf  

Voranmeldung bei Schneider Reisen & Transporte AG. Häckseldauer max. 10 Min. und max. 

2m3 pro Liegenschaft. Zeitüberschreitungen und Mehrmengen werden direkt in Rechnung gestellt. 

Die geschredderten Äste bleiben vor Ort zum Eigengebrauch. Leere Behälter oder Plane sind 

bereitzustellen. 

 

Abfuhrtag  

Die Daten für die Grünabfuhr und den Häckseldienst können Sie dem Gemeindekalender 2025 oder 

der Homepage entnehmen. Jeweils am Donnerstag ab 07.00 Uhr. 

 

Abfuhrgut  

 

Grünabfälle aus dem Haushalt 

• Obst, Gemüse und Salat aus der Küche 

• Eier- und Nussschalen 

• Kaffeesatz und Teekraut 

 

Grünabfälle aus Garten 

• Schnittblumen ohne Draht und Dekoration 

• Balkon- und Topfpflanzen, ohne Topf 

• Strauch- und Baumschnitt / Äste geordnet und gebündelt 

• Rasen- und Wiesenschnitt 

• Unkraut und Fallobst 

• Laub 
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Was ist nicht kompostierbar? 

• Kunststoff und Plastik, Verpackungsmaterial 

• Medikamente, Windeln, Hunde- und Katzenkot 

• Kaffee- und Teekapseln 

• Steine, Karton, Glas, Metall etc. 

• Textilien, Tierkadaver, Zigarettenkippen 

• behandeltes Holz, Blumentöpfe 

• Neophyten gehören in die Kehrichtverbrennung (KVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bau- Werk- und Umweltkommission 


